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AUS DER ARBEIT DES BIBB 

Reinhold Neuber 

Aspekte für eine Strukturierung ·des kaufmännischen 
mit Hilfe von Regelungsinstrumenten 

Im Bereich der kaufmännischen Weiterbildung wird zur Zeit 
eine 'vielzahl von Veranstaltungen angeboten, die von einer 
hinsichtlich Interessenlage und finanzieller Leistungsfähigkeit 
differenzierten Trägerschaft in unterschiedlich organisierten 
Bildungseinrichtungen durchgeführt werden. 

Die Abschlußprüfungen für die Weiterbildungsmaßnahmen 
werden teils von Industrie- und Handelskammern, teils von 
staatlichen oder privaten Einrichtungen wie z. B. staatlichen 

'oder privaten Wirtschaftsfachschulen veranstaltet. 

Die Bezeichnungen 1 der· Abschlüsse geben kein vollständiges 
Bild der tatsächlichen Differenzierung dieses Weiterbil­
dungsangebots wieder, weil einetseits inhaltlich gleiche oder 

• l • 
ähnliche WeiterbildlJngsabschlüsse zum Teil unterschiedlich, 
andererseits weil ,iJihaltlich unterschiedliche Weiterbildungs­
abschlüsse gleiyh;qder ähnlich bezeichnet sind. Noch weni­
ger geben sie Aufschluß über die mit den einzelnen Ab­
schlüssen erreichbaren Qualifikationsniveaus '[1]. Eine ver­
gleichende Bewertung der Weiterbildungsabschlüsse, durch 
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die aufgezeigt würde, in welcher Beziehung die einzelnen 
Abschlüsse zueinander stehen, so daß eine Zuordnung er­
folgen könnte,.ist zur Zeit nicht möglich. Auch die bisher im 
kaufmännischen Weiterbildungsbereich bestehenden Rege­
lungen erlauben keine diesbezügliche Orientierung. 

3. Gemeinsame Regelungen zwischen Wirtschaft oder Bil­
dungsträgern und Kultusbehörden; 

4. Empfehlungen von Spitzenverbänden der Wirtschaft an 
Mitgliedereinrichtungen, die Träger von Bildungs- oder 
Prüfungsmaßnahmen sind; sie entbehren jeder rechtlichen 
Verbindlichkeit; Für diese Regelungen ist eine Reihe verschiedener Instan­

zen zuständig. Die einzelnen Regelungen unterscheiden sich 
in ihrer Wirkungsweise wesentlich voneinander, insbesonde­
re hinsichtlich ihrer Stringenz, ihrer regionalen Verbindlich­
keit und ihrer Adressatenkreise. Dabei lassen sich folgende 
Typen von RegeiJ.mgen unterscheiden: 

5. Autonome Regelungen einzelner Träger für die von ihnen 
abhängigen Bildungseinrichtungen; hierunter fallen ins­
besondere die Regelungen von privaten Trägern, die nicht 
an einer der vorgenannten Regelungsinstanzen wie z. B. 
Kultusministerien oder Kammern orientiert sind; 

1. Regelungen aufgrund staatlicher Gesetze, z. B. Rechts­
verordnungen nach dem Berufsbildungsgesetz oder Ver­
ordnungen der Kultusministerien. Sie gelten im gesamten 
Bundesgebiet oder in dem jeweiligen Bundesland; 

Die folgende Tabelle gibt einen überblick über die im kauf­
männischen Weiterbildungsbereich zur Zeit angewandten Ty­
pen von Regelungsinstrumenten und deren Wirkungsweisen: 
Wie aus der Obersicht hervorgeht, gibt es im kaufmännischen 
Weiterbildungsbereich bis jetzt nur zwei Regelungen auf 
Bundesebene nach § 46 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz, nämlich 
die Abschlüsse Geprüfte Sekretärin/Geprüfter Sekretär (1975) 
und Geprüfter Wirtschaftsassistent - Industrie (1977). Die 

2. Autonome Regelungen einzelner Industrie- und Handels­
kammern. Sie sind im Berufsbildungsgesetz vorgesehen 
(§ 46 Abs. 1) und gelten lediglich im jeweiligen Kammer­
bezirk; 

Obersicht über die Im Bereich der kaufmännischen Weiterbildung zur Zelt engewandten Typen von Regelungsinstrumenten 
und deren Wirkungsweise 

Regelungs- Regelungs-
Adressaten Wirkung Beispiele Anmerkungen 

in stanz Instrument 

1. Regelungen Bundesmini- Rechtsver- Sogenannte Prüfungsanfor- Anerkannter Die im Beispiel genannte Rechtsverord-
aufgrund sterium für ordnungnach :.:uständige derungen und Abschluß "Ge- nung ist die erste dieses Typs im 
staatlicher Bildung und §46 Abs. 2 Stellen nach Abschlußbezeich- prüfte Sekretärin/ kaufmännischen Bereich. Aufgrund 
Gesetze Wissenschaft Berufsbil- dem Berufs- nungen, ggf. Geprüfter Se- einer Gleichstellungsregelung nach 

dungsgesetz bildungs- Bildungsinhalte kretär" § 43 Berufsbildungsgesetz, die Bestand-
gesetz, ins- verbindlich teil der Rechtsverordnung ist, können 
besondere geregelt . Prüfungszeugnisse anderer Bildungs-

einrichtungengleichgestellt werden [2]. 
und Handels- 6ine weitere Rechtsverordnung nach 
kammern, § 46 Abs. 2 wurde im August 1977 
Handwerks- erlassel'l [3]. 
kammern 

Kultusmini- Verordnun- Staatlich!'l, Prüfungsanfor- Verordnungen Der im Beispiel genannte Abschluß ist 
sterien der gen über staatl. an- derungen, Ab- der Bundeslän- die einzige ausschließlich auf Länder-
Bundesländer Rahmenstoff- erkannte und schlußbezeich- der über die basisbestehende Regelung, die unter 

pläneund staatl. ge-· nungen und Bildungsgänge gleicher Bezeichnung in allen Ländern 
Prüfungs- nehmigte Bildungsinhalte an Wirtschafts- durchgeführt wird. Die Regelungen in 
vorschrillen Fachschulen verbindlich lachschulen zum den einzelnen Ländern stimmen nicht 
im Rahmen geregelt Abschluß "Staatl. überein. Zwecks Abstimmung wurden 
der Schul- Geprüfter Be- je eine Rahmenordnung für die Aus-
gesetz- triebswirt" bildung und für die Prüfung staatlich 
gebung geprüfter Betriebswi:rte von der KMK 

beschlossen. Sie lassen in einzelnen 
Punkten Abweichungen zwischen den 
Ländern zu [4, 5]. Weitere Regelungen 
auf Länderbasis sind auf einzelne 
Länder beschränkt (s. S. 5, Ziff. 5: 
Beispiele) . 

.. 

2. Autonome Einzelne Rechtsver- Prüfungs- Prüfungsanfor- Weiterbildungs- Alle Industrie- und Handelskammern 
Regelungen zuständige ordnung nach ausschüsse derungen und prüfungen zum machen in ihren Bezirken von solchen 
einzelner Stellen (IHK) § 46 Abs.1 der zuständi- Abschlußbezeich- Fachwirt (z. B. Regelungen Gebrauch. ln den einzelnen 
zuständiger (mit Geneh- Berufsbil- genStellen nungen werden lndustriefach- Bezirken bestehen daher viele unter-
Stellen migung der dungsgesetz für den Bezirk wirt), Fachkauf- schiedliche Regelungen. 
(IHK, ggf. obersten Lan- der betr. zustän- mann (z. B. Bi-
andere) desbehörde) digen Stelle ver- lanzbuchhalter), 

bindlieh geregelt Prakt. Betriebs-
wirt u.a. 

3. Gemein- Verwaltungs- Rahmenstoff- Einrichtun- Bildungsinhalte, "Betriebswirt Der im Beispiel erwähnte Abschluß wird 
same Rege- und Wirt- pläneund gender Ver- Prüfungsanfor- (VWA)" in allen Bundesländern durchgeführt; 
Iungen schaftsaka- Rahmen- waltungs- derungen und in einzelnen Bundesländern bestehen 
zwischen demien in prüfungs- und Wirt- Absch lußbezeich- auch Regelungen der dort vertretenen 
Wirtschaft Verbindung Ordnungen schaflsaka- nungen verbind- Verwaltungs- und 
oder Bi I- mit dem zu- demien in lieh geregelt; für andere Weiterbildungsgänge [6]. 
du.ngsträ- ständigen den Bundes- Absch lußprüfun-
gern und Kultusmini- Iändern gen werden von 
Kultus- sterium der jeweiligen 
behörden Kultusbehörde 

beaufsichtigt. 
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Regelungs- I Regelungs- Adressaten Wirkung Beispiele Anmerkungen Instanz Instrument 

Berufsaka- Rahmenstoff- Einrichtun- Theoretische und Wirtschafts- Berufsakademien gibt es nur in den 
demien und pläne, Aus- gender Be- praktische Aus- assistent (BA); Bundesländer-n 
vergleichbare bildungs-und rufsakade- bildung, Prü- Betriebswirt (BA) Schleswig-Holstein und unter anderer 
Einrichtungen Prüfungs- mien (Aka- fungsvorsc;;hriften Bezeichnung in Harnburg ("Hamburger 
in Verbindung vorschritten demien und sowie Abschluß- Modell"). Die Regelungen dieser 
mit dem zu- Betriebe) bezeichnungen Länder stimmen jedoch nichtüberein. 
ständigen verbindlich ge-
Kultusmini- regelt; keine 
sterium staatl. Zuständig-

keit für die ' prakt. Ausbil-
dung; Prüfungen 
von der Kultus-
behörde beauf-
sichtig!. 

4. Empfehlun- Deutscher Empfehlun- alle Industrie- ohne rechtliche Empfehlungen Derartige Empfehlungen zielen auf 
genvon Industrie- und genvon Prü- und Handels- Verbindlichkeit; des DIHT für die möglichst einheitliche Prüfungs-
Spitzenver- Handelstag fungsanfor- kammern in Kammern können Weiterbildung regelungen der Kammern nach § 46 
bänden der derungen der BRD aufgrund der zum Fachwirt 1 Berufsbildungsgesetz ab; die 
Wirtschaft und Stoff- Empfehlungen und Fachkauf- Empfehlungen werden vqn den Kam-
an Mitglie- plänen an die entsprechende mann mern nicht einheitlich übernommen [7]. 
dereinrich- Industrie- Prüfungsregelun-
Iungen und Handels- gen vornehmen 

kammern 

5. Autonome Jeweiliger Festlegung Bildungs- Verbindlichkeit Personalwlrt, Aufgrund der Beschränkung auf ein-
Regelungen Träger eigener einriehtuogen erstreckt sich nur Werbe,assistent, zeine Träger bzw. einzelne Bildungs-
einzelner Rahmenstoff- des jeweili- auf die Bildungs- Verkaufsleiter, einrichtungen kann man hier nicht mehr 
Träger für pläne, Prü- gen Trägers einrichtungen Organ Isator von Regelung im engeren Sinn 
ihre Ein- fungsanfor- des Trägers u. v. a. sprechen. Zur Zeit bestehen mehr als 
richtungen derungen Staatl. gepr. 25 solcher Regelungen in der BRD; 

und Ab- Assistent für die Träger können private Einrichtun-
schlußbe- Werbung und gen sein, wie bei den 4 im Beispiel 

_Zeichnungen Verkaufsförde- zuerst genannten Maßnahmen, oder 
rung, Staatl. staatliche Einrichtungen, wie bei den 
gepr. Wirtschafts- 3 letzten Beispielen. 
assistent, Staatl. 
gepr. Wirtschafts-
korrespendent 
u. a. 

erstgenannte Regelung hat für die Weiterbildung zur Sekre­
tärin insofern bereits richtungsweisend gewirkt, als andere 
Maßnahmen mit dem gleichen Qualifizierungsziel sich daran 
orientieren können. Für eine Reihe von Abschlußprüfungen, 
die nicht von Kammern durchgeführt werden, wurde auch ein 
Antrag auf Gleichstellung gestellt. 

Es ist Aufgabe des Bundesinstituts für Berufsbildung im 
Rahmen seines im Bereich der kaufmännischen Weiterbil­
dung angelegten Projekts, zunächst denjenigen Qualifizie­
rungsstandard zu ermitteln, für den eine Regelung sinnvoll 
ist. 

Auf der Grundlage einer solchen Regelung könnte nach und 
nach eine Strukturierung des kaufmännischen Weiterbildungs­
bereichs erreicht werden. Sie müßte vor allem Klarheit dar­
über bringen, auf welchen Ebenen und in welchen Bereichen 
die einzelnen Abschlüsse einzuordnen sind und in welchem 
Zusammenhang sie zueinander stehen. 

Bei den stärker betriebswirtschaftlich orientierten Abschlüs­
sen gibt es nur einen Abschluß auf der Grundlage von Län­
dergesetzen, nämlich den Abschluß "Staatlich Geprüfter Be­
triebswirt", der jedoch nicht in allen Ländern einheitlich ge­
regelt ist. 

Bei zwei weiteren Abschlüssen sind die jeweils betroffenen 
Kultusbehörden beteiligt; eine bundeseinheitliche Regelungs­
konzeption fehlt jedoch (Betriebswirt (VWA) und WirtsChafts­
assistent (BA), Betriebswirt (BA)). 

Den weitaus größten Teil der Maßnahmen stellen autonome 
Regelungen einzelner Kammern sowie einzelner Bildungs­
träger. Hier haben sich Eigeninitiativen besonders zahlreich 
und. unabhängig voneinander entwickelt, die unabgestimmt 
nebeneinander herlaufen. Keine dieser einzelnen Regelungen 
ist bundesweit rechtsgültig. Eine Orientierung, wie sie von 
der oben erwähnten Regelung für den Abschluß "Geprüfte 
Sekretärin/Geprüfter Sekretär" ausgeht, ist anhand dieser 
Regelungen nicht möglich. Es ist nicht erkennbar, welche der 
Regelungen für eine Orientierung in Frage kommt. Somit 
fehlt auch die Basis für eine vergleichende Bewertung der 
bestehenden Regelungen. 
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